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Kunst provoziert, irritiert und schafft eine Gegenrealität zur Realität, wie sie die Massenmedi-
en konstruieren. Dies bedeutet Irritation – auch für das Recht. Das Recht reagiert auf solche 
Irritationen primär mit traditionellen, anspruchsorientierten und rechtsdogmatischen Konzep-
ten. Im Beitrag «Wenn die Oper sich selbst zensiert» (Jusletter 21. Mai 2007) zeigte der Autor 
auf, wie das Kunst- und Kulturrecht in Fällen wie der Absetzung der Mozart-Oper «Idomeneo» 
möglicherweise entscheiden würde. Die dabei gewählte Personenzentriertheit blieb nicht un-
problematisch: Es war auf dogmatisch abstrakte, prozessual kaum durchsetzbare Lösungs-
wege abzustellen. Im Zentrum des vorliegenden Beitrags stehen nun nicht mehr Menschen 
und ihre Handlungen, sondern Kommunikationen. Der Autor geht davon aus, dass rechtliches 
Entscheiden im Kontext der Gesellschaft erfolgen muss und präsentiert hierfür den Versuch 
einer soziologischen Grundlegung rechtlichen Entscheidens über Kunst. 
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I.	 Einleitung
[Rz  1]  Im Beitrag «Wenn die Oper sich selbst zensiert»1 
befasste sich der Autor mit der Absetzung der Mozart-Oper 
«Idomeneo» an der Deutschen Oper Berlin aus der Sicht 
des Kunst- und Kulturrechts. Im Zentrum der Untersuchung 
standen Fragen des Bühnenarbeitsrechts und des Verwal-
tungs- und Verfassungsrechts. Die Überlegungen zu den 
Fragen rund um die Berliner Opernabsetzung – bzw. deren 
Übertragung auf «Idomeneo» am Luzerner Theater – waren 
dabei stark an die Stellung und die Rolle einzelner Akteure 
gekoppelt. Im Rahmen der Analyse zur Rechtsstellung der 
Bühnenmitglieder gegenüber dem Luzerner Theater stan-
den die Interessen der Bühnenmitglieder jenen des Luzerner 
Theaters gegenüber. Akteure standen auch im Zentrum der 
Analyse zur Rechtsstellung gegenüber dem Kanton Luzern. 
Symptomatisch dafür sind die dort gemäss h.M. vorausge-
setzte Verhaltenssteuerungsabsicht und das Erfordernis der 
Verantwortungszurechnung.2

[Rz  2]  Die Bühnenkünstler hätten ihre Interessen gerne di-
rekt wahrgenommen. Für die Durchsetzung der Interessen 
klageweise mussten die faktischen Interessen jedoch recht-
lich gefasst werden, wofür auf dogmatisch abstrakte, pro-
zessual kaum durchsetzbare Lösungswege abzustellen war. 
Die dabei gewählte Personenzentriertheit blieb nicht unpro-
blematisch, war aber nicht zu vermeiden. Sie entspricht dem 
geltenden, anspruchsorientierten Rechtsdenken, das in der 
Regel individuelle Verantwortungszurechnungen verlangt.

[Rz  3]  Symptomatisch für die Probleme der Personenzent-
riertheit war auch, dass Kunst solange nicht justiziabel war, 
als sie an individuelle Ansprüche gekoppelt war: Die Kunst-
freiheit fand keine direkte Anwendung im Privatrechtsverhält-
nis zwischen einzelnen Künstlern und dem Luzerner Theater. 
Kunst wurde erst dann justiziabel, als statt auf die individu-
alrechtliche auf die (konstitutiv-)institutionelle Funktion der 

1	 Thomas Steiner, Wenn die Oper sich selbst zensiert, in: Jusletter 21. Mai 
2007. 

2	 Steiner (Fn. 1) Rz. 8 ff. und 71 ff. 

Kunstfreiheit verwiesen wurde.3 Anknüpfungspunkt musste 
auch an jener Stelle eine Interessenabwägung zwischen 
zwei Individuen (zwei Privatrechtssubjekten) sein. Das fakti-
sche Interesse der Bühnenmitglieder an der Wiederaufnah-
me des Stückes wurde rechtlich gefasst. Folge war, dass die 
Diskussion im Rahmen des Beitrags «Wenn die Oper sich 
selbst zensiert» nicht primär interessen- sondern vielmehr 
anspruchsorientiert (individuell und personenbezogen) er-
folgte. Folgen waren ein formalisiertes Verfahren und abs-
trakte, prozessual kaum durchsetzbare Lösungen.

[Rz  4]  Mit Blick auf ein solches Verfahren konnten beide 
Vertragsparteien u.a. die Kunstfreiheit4 in die Waagschale 
werfen. Zu welchem Ergebnis eine Interessenabwägung im 
Einzelfall käme, musste offen gelassen werden. Die Kunst-
freiheit und andere Grundrechtspositionen müssten mit Blick 
auf die konkreten Umstände im individuellen, formalisierten 
Verfahren sowohl für das Luzerner Theater als auch für das 
am Prozess direkt beteiligte Bühnenmitglied herausgearbei-
tet werden. Abzuwägen bliebe zwischen dem Persönlich-
keitsrecht des betroffenen Bühnenmitglieds auf künstlerische 
und wirtschaftliche Entfaltung einerseits und der Spielplan-
Gestaltungsautonomie, bzw. dem Weisungsrecht, des Thea-
terunternehmens andererseits.5

[Rz  5]  Folge der Personenkonzentriertheit des gewählten 
Ansatzes war schliesslich, dass zahlreiche Fragen ausge-
blendet werden mussten.6 Sie hätten den spezifisch rechtli-
chen Rahmen der Fallstudie gesprengt. Dennoch blieben sie 
als offene Fragen latent vorhanden und sollen nun im vorlie-
genden Beitrag punktuell, Thesen orientiert, diskutiert wer-
den: Ziel ist weniger eine vertiefte Diskussion als vielmehr 
das Erarbeiten einiger (Forschungs-)Thesen. Diese sollen 
einerseits soziologische Grundlage für (weiteres) rechtliches 
Entscheiden über Kunst und für eine Diskussion offener Fra-
gen rund um die Absetzung der Mozart-Oper «Idomeneo» 
bilden. Andererseits sollen sie als Forschungsthesen zu wei-
ter führenden empirischen Untersuchungen anregen.

II.	 Die Absetzung der Mozart-Oper «Ido-
meneo» als Irritation für Recht und 
Gesellschaft – ein Forschungsplan

1.	 Theoretischer Rahmen zur Erarbeitung 
der Forschungsthesen

[Rz  6]  Theoretischer Rahmen zur Erarbeitung dieser 

3	 Steiner (Fn. 1) Rz. 36 ff. und 44 ff. 
4	 Art. 21 BV (SR 101), Art. 10 EMRK (SR 0.101); Art. 19 Abs. 2 Zivilpakt (SR 

0.103.1). 
5	 Steiner (Fn. 1) Rz. 69 f. 
6	 Die faktischen Interessen wurden, bildlich gesprochen, ins Korsett des 

Rechts gesteckt. 
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Thesen soll die soziologische Systemtheorie sein, wie sie 
Niklas Luhmann erst in Anlehnung an Talcott Parsons' The-
orie sozialer Handlungssysteme7 formulierte und später un-
ter Verwendung von Elementen der Forschung Humberto R. 
Maturanas und Francisco Varelas weiter entwickelte – hin zur 
abstrakten Theorie autopoietischer, funktional differenzierter 
Sozialsysteme.8

[Rz  7]  Einbezogen in einen rechtlichen Begründungskon-
text werden i.e.L. Luhmanns Überlegungen zur Theorie auto-
poietischer, funktional differenzierter Sozialsysteme – unter 
der Voraussetzung, dass es sich dabei um globale Funkti-
onssysteme handelt (Weltgesellschaft9). Ergänzend soll aber 
auch auf die allgemeine Theorie Luhmanns, insb. auf seine 
Kommunikationssoziologie, zurückgegriffen werden.10 Weiter 
sollen auch die Forschungsergebnisse Christoph Beat Gra-
bers in den theoretischen Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung integriert sein; namentlich Grabers Überlegungen zu 
bestehenden strukturellen Kopplungen zwischen den Funkti-
onssystemen Wirtschaft und Kunst.11

[Rz  8]  Die Wahl fällt auf die soziologische Systemtheorie 
Luhmann'scher Prägung, um Abstand zu gewinnen von einem 
bisher stark personen- und handlungsorientierten Denken 
hin zu einem kommunikationsorientierten Denken: Da Kom-
munikationen statt Menschen im Zentrum der Betrachtung 
stehen, lassen sich Fragen rund um die Absetzung weitge-
hend losgelöst von individueller Verantwortungszurechnung 
und Wertungen beobachten und beschreiben. Luhmann prä-
sentiert die Theorie autopoietischer, funktional differenzierte-
rer und operationell geschlossener Sozialsysteme denn auch 
aus einer rein beschreibenden Sicht.12

[Rz  9]  Auf der Abstraktionsebene der soziologischen Sys-
temtheorie Luhmann'scher Prägung lassen sich die Dynamik 
der Opernabsetzung und die Reaktionen darauf offen und 
weniger durch den Zwang einer Verantwortungszurechnung 
vorbelastet beschreiben als es, wie in der Fallstudie «Wenn 
die Oper sich selbst zensiert», bei einer personen- und hand-
lungsorientierten Betrachtung der Fall wäre. So jedenfalls die 
Leithypothese für den im Folgenden zu erarbeitenden For-
schungsplan. Die Hypothese liesse sich namentlich an zwei 

7	 Talcott Parsons, Social Systems and the Evolution of Action Theory, New 
York 1977, passim. 

8	 Für die allgemeine Theoriebildung wegweisend und mit Blick auf die allge-
meine Begriffsbildung wohl am besten herausgearbeitet: Niklas Luhmann, 
Soziale Systeme, Frankfurt a. M. 1987, passim. Vgl. dazu S. 60 und 57 ad 
Fn. 58 zur Begriffsbildung der «Autopoiesis» (autonome Selbstreproduk-
tion) mit Anleihen an Humberto R. Maturana und Francisco Valera. 

9	 Zum Begriff der Weltgesellschaft vgl. Rudolf Stichweh, Die Weltgesell-
schaft, Frankfurt a. M. 2000, 7 ff. 

10	 Luhmann (Fn. 8) 191 ff. 
11	 Christoph Beat Graber, Zwischen Geist und Geld. Interferenzen von Kunst 

und Wirtschaft aus rechtlicher Sicht, Baden-Baden 1994, 150; eingehend 
S. 140 ff. 

12	 Graber (Fn. 11) 72. 

offenen Fragenkomplexen hin zu einer Forschungsfrage 
konkretisieren:

Können gestützt auf Beobachtungen aus sozio-1.	
logisch-systemtheoretischer Sicht die Dynamik 
der Opernabsetzung und Reaktionen darauf so 
beschrieben werden, dass diese Beobachtungen und 
Beschreibungen als soziologische Grundlagen für die 
Legitimation der provokativen Enthauptungsszene 
dienen können?

Können gestützt auf Beobachtungen aus sozio-2.	
logisch-systemtheoretischer Sicht Zurechnungs-
schwierigkeiten, wie sie im Fall «Idomeneo» bei der 
Beurteilung der Behördeninformationen und einer 
allfälligen Grundrechtsrelevanz dieser Informationen 
auftraten, beschrieben und de lege ferenda Lösungen 
vorgeschlagen werden?

[Rz  10]  Die im Folgenden zu erarbeitenden Forschungsthe-
sen beschränken sich auf Thesen betreffend den ersten (1) 
Fragenkomplex13. Der Fragenkomplex wird zunächst in eine 
Forschungsfrage umformuliert. Die Forschungsfrage wird als 
Arbeitshypothese für den zu erarbeitenden Forschungsplan 
dienen. Dieser soll schliesslich aufzeigen, wie die vorliegend 
aufzuzeigenden theoretischen Grundlagen konkretisiert und 
weitere empirische Daten gesammelt werden können.

2.	 Arbeitshypothese
[Rz  11]  Folgende Arbeitshypothese soll sowohl die Erarbei-
tung theoretischer Grundlagen als auch erste Beobachtun-
gen und Beschreibungen ermöglichen:

[Rz  12]  Das Operieren der Kunst war im Fall «Idome-
neo» nicht Selbstzweck, sondern erbrachte für andere 

13	 Der zweite Fragenkomplex (2) sei zur weiteren Erforschung vorgeschla-
gen. Anschluss könnten hier m.E. namentlich Forschungsergebnisse fin-
den, die sich bereits eingehend mit rechtlichem Entscheiden unter Unge-
wissheit beschäftigten: Für eine gute Übersicht zur rechtsdogmatischen 
Analyse zum Umgang des Rechts mit Ungewissheit vgl. (mit Anleihen an 
Luhmann) Martin Schulte, Zum Umgang mit Wissen, Nichtwissen und Un-
sicherem Wissen im Recht, in: Christoph Engel/Jost Halfmann/Martin 
Schulte (Hrsg.), Wissen – Nichtwissen – Unsicheres Wissen, Baden-Ba-
den 2002, 351-370, siehe insb. S. 352 ad Fn. 1; vgl. auch Klaus P. Japp, 
Struktureffekte öffentlicher Risikokommunikation auf Regulierungsre-
gime. Zur Funktion von Nichtwissen im BSE-Konflikt, in: Christoph Engel/
Jost Halfmann/Martin Schulte (Hrsg.), Wissen – Nichtwissen – Unsiche-
res Wissen, Baden-Baden 2002, 36-74; vgl. schliesslich Luhmanns Überle-
gungen zum unterschiedlichen Umgang von Wissenschaft und Recht mit 
(ungewissen) künftigen Ereignissen in: Niklas Luhmann, Das Recht der Ge-
sellschaft, Frankfurt a. M. 1995, 383 f. Interessant wäre es m.E., zu er-
forschen, ob mit den Behördeninformationen im Fall «Idomeneo» trotz 
fehlender normativer Intention rechtsspezifische Kommunikation zustan-
de gekommen ist. Wäre tatsächlich nach der Leitdifferenz Recht/Unrecht 
Erwartungs-Sicherheit produziert und reproduziert worden, wären die Be-
hördeninformationen als Kommunikation des Funktionssystems Recht zu 
beschreiben. Gelänge eine solche Beschreibung, müsste die Information 
m.E. einer Überprüfung der Grundrechtsrelevanz zugänglich sein. 
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Funktionssysteme der Gesellschaft eine Leistung, auf die 
sich diese Funktionssysteme auch künftig verlassen. Die 
erfolgte Kunst-Kommunikation öffnete im massenmedia-
len System, im politischen System und im Religionssystem 
Kommunikationsaussichten. Die Leistung erfolgte entweder 
aufgrund bestehender struktureller Kopplungen oder infol-
ge Leistungserwartungen anderer Funktionssysteme an die 
Funktion des Kunstsystems. Gelingt der Nachweis struktu-
reller Kopplungen oder – zumindest – Leistungserwartungen 
anderer Funktionssysteme an das Kunstsystem, wird sich 
zeigen, dass die Kunst im Fall «Idomeneo» Besonderes leis-
tete. Möglicherweise wäre ein solcher Nachweis eine hinrei-
chende Grundlage für die Legitimität der Enthauptungsszene 
und eine hilfreiche soziologische Grundlage für (weiteres) 
rechtliches Entscheiden über Kunst – unter Einbezug von 
Vorbehalten fundamental religiöser Kreise.

3.	 Soziologische Grundlagen rechtlichen 
Entscheidens über Kunst – Legitimität 
von Kunst-Kommunikation

[Rz  13]  Kunst-Kommunikation legitimieren zu wollen, ist ein 
riskantes Unterfangen: Meinungsäusserungen lassen sich in 
der Regel nur dann rational fassen und rechtfertigen, wenn 
sie im Kontext einer auf Rationalität angelegten Diskussion 
erfolgen. Künstlerische Äusserungen jedoch erheben – im 
Gegensatz etwa zu politischen Äusserungen – primär kei-
nen Rationalitätsanspruch.14 Es ist begriffsnotwendig, dass 
Kunst eine ästhetische Vieldeutigkeit (Ambiguität) aufweist;15 
ist dies doch die primäre Wirkung, die von Kunstwerken und 
Darbietungen mit Kunstcharakter ausgeht; eine Wirkung, die 
irritiert und Aufmerksamkeit erweckt, Rätsel aufwirft und so 
zur Interpretationsanstrengung anspornt.16 Was vieldeutig ist, 
lässt sich jedoch – im Gegensatz zu eindeutigen Aussagen – 
zunächst nur schwer rechtfertigen.17

[Rz  14]  Wird in diesem Beitrag auf eine Diskussion zur Le-
gitimation der Enthauptungsszene eingegangen, ist damit 
folglich ein gewisses Risiko zur Aufweichung des Schutzes 
künstlerischer Äusserungen verbunden. Sich deshalb einer 
Diskussion oder zumindest der Erarbeitung von Grundla-
gen mit Blick auf eine Diskussion zu verschliessen, würde 
indes zu kurz greifen: Die Kunstfreiheit ist nur, aber immer-
hin, eines von mehreren im Fall «Idomeneo» beeinträch-
tigten Freiheitsrechten und kann – ebenso wenig wie etwa 

14	 Vgl. Jürg-Paul, Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, 303. 
15	 Christoph Beat Graber, Der Kunstbegriff des Rechts im Kontext der Gesell-

schaft, in: Bertil Cottier/Marc-André Renold/Pierre Gabus (Hrsg.), Liberté 
de l'art et indépendance de l'artiste, Genf/Zürich/Basel 2004, 91-111, 98.; 
ders. (Fn. 11) 92 f. m.w.Hw.; vgl. Umberto Eco, Einführung in die Semiotik. 
Autorisierte deutsche Ausgabe von Jürgen Trabant, München 1972, 146. 

16	 Eco (Fn. 15) 146, dort differenzierter zur Wirkung der sog. produktiven 
Ambiguität. Zur Ambiguität als die primäre Wirkung eines Kunstwerks vgl. 
Graber (Fn. 15) 98 und ders. (Fn. 11) 92 m.w.Hw. 

17	 Vgl. Müller (Fn. 14) 303. 

die Religionsfreiheit – einen Absolutheitsanspruch geltend 
machen.

[Rz  15]  Bisweilen wird jedoch gerade mit Bezug auf die Re-
ligionsfreiheit ein gewisser Absolutheitsanspruch toleriert,18 
weshalb dieses Freiheitsrecht hier mit einzubeziehen ist.19 
Ohne näher auf den Schutzbereich der Religionsfreiheit ein-
zugehen, kann festgestellt werden, dass die auch in Bezug 
auf die Religionsfreiheit anerkannte konstitutiv-institutionelle 
Funktion der Grundrechte den Staat u.U. verpflichtet, gewis-
se Bevölkerungsgruppen vor Äusserungen zu schützen, die 
sie in ihren religiösen Gefühlen beeinträchtigen könnten.20 

18	 So wird bei der Güterabwägung zwischen Religionsfreiheit und Gleich-
stellungsgebot/Diskriminierungsverbot die Religionsfreiheit privilegiert 
behandelt, wenn hingenommen wird, dass die katholische Kirche das 
Recht geniesst, Frauen vom Priesteramt auszuschliessen (Adrian Loretan, 
Menschenrechte in den Religionsgemeinschaften, in: Peter G. Kirchschlä-
ger/Thomas Kirchschläger/Andréa Belliger/David J. Krieger [Hrsg.], Men-
schenrechte und Wirtschaft, Bern 2005, 51-59, 55). Adrian Loretan sieht 
die Stellung der Frau in den Religionsgemeinschaften daher als «ein Pa-
radebeispiel [dafür], wie Religionsgemeinschaften bis heute die Frage der 
Menschenrechte ihrer Mitglieder mit Traditionsargumenten verdrängen 
wollen» (S. 57). 

19	 Im Rahmen der Fallstudie «Wenn die Oper sich selbst zensiert», mit Blick 
auf die Auslegung von Art. 328 Abs. 1 OR (SR 220), wurde die Grund-
rechtsposition der Religionsfreiheit nicht in die Waagschale geworfen. Die 
Geltendmachung hätte nach der in der Fallstudie vertretenen Auffassung 
den Interessen der Bühnenmitglieder nicht entsprochen (vgl. die Hinwei-
se bei Steiner [Fn. 1] Fn. 76). Hinzuweisen bleibt darauf, dass beim in 
der Fallstudie beschriebenen Prozess der Interessenabwägung die Grund-
rechtspositionen beider Vertragsparteien im konkreten Fall, bezogen auf 
die gesamten Umstände des Einzelfalls, heraus zu arbeiten sind. Fühlt sich 
ein Bühnenmitglied in seinen religiösen Gefühlen verletzt, könnte es ge-
gebenenfalls gestützt auf Art. 328 Abs. 1 OR eine Verletzung des Rechts 
auf sittlich-moralische Integrität bzw. der Wahrung der Sittlichkeit im Ar-
beitsverhältnis geltend machen und beim Prozess der Interessenabwä-
gung zwischen Weisungsrecht und Persönlichkeitsrecht als Grundrechts-
position die Religionsfreiheit in die Waagschale werfen (Zur moralischen 
Integrität vgl. Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das Schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch, 12. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2002, 102 m.w.Hw. ad 
Fn. 33; zur Wahrung der Sittlichkeit im Arbeitsverhältnis vgl. Kurt Pärli, 
Der Persönlichkeitsschutz im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, in: ARV 
2005, 225-235, 225 und Wilhelm Schönenberger/Adrian Staehelin, Kommen-
tar zu Art. 328, in: Adrian Stähelin/Frank Vischer, [Zürcher] Kommentar 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V/2/c, Art. 319-362 OR, Zürich 
1996, Rz. 5). 

20	 Zum Schutzbereich der Religionsfreiheit eingehend: Konrad Sahlfeld, As-
pekte der Religionsfreiheit, Zürich/Basel/Genf 2004, 129 ff. Zur Frage, ob 
die Religionsfreiheit Einzelne auch vor Verletzungen ihrer religiösen Ge-
fühle schützt vgl. das Urteil des EGMR i.S. Otto-Preminger-Institut gegen 
Österreich vom 20. September 1994, Serie A Nr. 295-A (zit. OPI ). Im zi-
tierten Entscheid hielt der EGMR fest, dass es in einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig sein kann, gewisse (blasphemische) Äusserungen 
zu sanktionieren, wenn diese geeignet sind, religiöse Gefühle anderer zu 
verletzen (OPI, Rz. 47). Konkret diente die Religionsfreiheit zur Rechtfer-
tigung eines erfolgten Eingriffs in die Meinungsäusserungsfreiheit durch 
Vorzensur des Films Das Liebeskonzil (OPI, Rz. 49 f.). Der Entscheid wur-
de in der Lehre stark kritisiert (statt vieler: Sahlfeld [Fn. 20] S. 221 ff. 
m.w.Hw.) und erfolgte nicht einstimmig. Nicht einig waren sich die Richter 
insb. darüber, ob der Schutz religiöser Gefühle überhaupt in den Schutz-
bereich der Religionsfreiheit i.S.v. Art. 9 EMRK fällt. Ablehnend jedenfalls 
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Insofern ist die Frage nach den Grenzen erlaubter Provokati-
on ebenso legitim wie die von Neuenfels aufgeworfene Fra-
ge nach den Grenzen eines wie auch immer verstandenen 
Gottesgehorsams.

[Rz  16]  Eine Diskussion, in der die beiden Fragen einander 
gegenübergestellt würden, liefe indes schnell auf ein Null-
summenspiel heraus.21 Ein solches kann vermieden werden, 
wenn die Dynamik der Enthauptungsszene, die Absetzung 
der Oper und die Reaktionen darauf zunächst auf der Abs-
traktionsebene der soziologischen Systemtheorie nur beob-
achtet und beschrieben werden. Auf Verantwortungszurech-
nungen und Wertungen wird verzichtet. Stattdessen wird 
nunmehr der Frage nachgegangen, ob im Fall «Idomeneo» 
die Kunst nur eine Funktion – quasi zum Selbstzweck – er-
füllte oder ob sie darüber hinaus auch eine (wichtige) Leis-
tung erbrachte. Ist eine Leistungserbringung zu beobachten, 
lassen sich möglicherweise Beschreibungen skizzieren, die 
Nachweis für die Legitimität der Enthauptungsszene liefern 
und als weiter führende soziologische Grundlagen für rechtli-
ches Entscheiden über Kunst dienen könnten.22

4.	 Interferenzen von Kunst und Medien
[Rz  17]  Die Kunst ist in der modernen Gesellschaft, ebenso 
wie etwa das Recht, die Politik, Wirtschaft, Massenmedien 
oder Religion, für eine bestimmte Funktion ausdifferenziert.23 
Auf diesen Umstand wies der Autor bereits im Jusletter-Bei-
trag «Wenn die Oper sich selbst zensiert» hin: Um zu ent-
scheiden, ob die Enthauptungsszene Kunstcharakter hat und 
den Schutz der Kunstfreiheit beanspruchen kann, übernahm 
der Autor von Graber die Unterscheidung von Kunstsystem 

die Richter Palm, Pekkanen und Makarczyk in Rz. 6 ihrer Dissenting Opi-
nion: «The Convention does not, in terms, guarantee a right to protect re-
ligious feelings. More particularly, such a right cannot be derived from 
the right to freedom of religion, which in effect includes a right to express 
views critical of the religious opinions of others» (Hervorhebung durch 
den Verfasser; zit. Dissenting Opinion). Es ist daher fraglich, ob sich Re-
ligionszugehörige im Fall «Idomeneo» überhaupt auf die Religionsfreiheit 
berufen können, um eine Verletzung ihrer religiösen Gefühle geltend zu 
machen. Im Übrigen zeigt gerade der Hinweis im zweiten Satz der vorlie-
gend zitierten Stelle der Dissenting Opinion, dass selbst die Künstler sich 
auf die Religionsfreiheit berufen könnten, wenn sie «views critical of the 
religious opinions of others» ausdrücken wollen (Dissenting Opinion, Rz. 
6.; vgl. dazu den Kommentar bei Sahlfeld [Fn. 20] S. 221). 

21	 Zu Konflikten als Nullsummenspiele vgl. Edgar W. Klinger/Günter Bier-
brauer, Sozialpsychologie des Verhandelns, in: Fritjof Haft /Katharina von 
Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, München 2002, 236-263, Rz. 53 
ff. 

22	 Die Frage, ob die gleiche Leistung auch mit einer weniger provokativen In-
szenierung hätte erbracht werden können, ist eine Wertungsfrage. Sie sei 
der Diskussion überlassen. 

23	 Graber (Fn. 11) 71; zum evolutionären, historischen Prozess der Ausdiffe-
renzierung des Kunstsystems siehe S. 29 ff. Vgl. dazu Niklas Luhmann, Die 
Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1997, 244 ff. 

und Rechtssystem und leitete den sachlichen Schutzbereich 
der Kunstfreiheit von der Funktion der Kunst ab.24

[Rz  18]  Für die Beobachtungen und Beschreibungen im 
vorliegenden Beitrag ist der im Beitrag «Wenn die Oper sich 
selbst zensiert» gewählte theoretische Rahmen nunmehr da-
hingehend zu erweitern, als autopoietische, operationell ge-
schlossene Funktionssysteme nicht nur in der Gesellschaft 
je eine eigene, spezifische Funktion erfüllen, sondern auch 
für einzelne Funktionssysteme eine Leistung erbringen:25 An 
die Funktion, für die ein System ausdifferenziert ist, knüp-
fen andere Funktionssysteme der Gesellschaft ihre je eigene 
Leistungserwartung an.26 Auch wenn solche Funktion-Leis-
tung-Beziehungen nicht als kausale Austauschbeziehungen 
begriffen werden dürfen, lässt sich daran dennoch das Po-
tential einer Kunst-Kommunikation messen und von einem 
solchen Potential möglicherweise auf eine Legitimations-
grundlage bezüglich provokativer künstlerischer Äusserun-
gen, wie jener der Enthauptungsszene im Neuenfels'schen 
«Idomeneo», schliessen.

4.1	 Interferenzen infolge struktureller Kopplungen 
von Kunst und Medien

[Rz  19]  Einige der erwähnten Leistungserwartungen eines 
Funktionssystems an andere Funktionssysteme sind auf 
hoch sensible, parasitäre Irritationsverhältnisse spezialisiert, 
sodass strukturelle Kopplungen bestehen. Strukturelle Kopp-
lungen sind bestimmte Eigenarten, die ein Funktionssystem 
in seiner Umwelt (also bei anderen Funktionssystemen) vo-
raussetzt und sich auf deren Funktionieren verlässt.27 Ge-
lingt es, zu zeigen, dass auch das Kunstsystem strukturell 
an andere Funktionssysteme gekoppelt ist oder zumindest 
Leistungen erbringt, die den Leistungserwartungen anderer 
Funktionssysteme entsprechen, gelingt es möglicherweise 
auch, die Kunst-Kommunikation im Fall der Neuenfels'schen 
«Idomeneo»-Inszenierung zu legitimieren.

[Rz  20]  Nimmt die Kunst die Funktion wahr, für die sie aus-
differenziert ist, erbringt sie auch eine Leistung für andere 
Funktionssysteme. Diese verlassen sich auf die Leistung des 
Kunstsystems oder sind möglicherweise gar strukturell dar-
an gekoppelt.28 Die Kunst hat gemäss Graber die Funktion, 

24	 Steiner (Fn. 1) Rz. 46; Graber (Fn. 11) 71; ders. (Fn. 15) 95. 
25	 Differenzierter gesprochen, meint Funktion die Beobachtung des Gesamt-

systems Gesellschaft und Leistung die Beobachtung anderer Funktions-
systeme der Gesellschaft (Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesell-
schaft, Frankfurt a. M. 1998, 757 ff.). Zur Relevanz der Unterscheidung 
vgl. auch Luhmann (Fn. 13) 156 ff. 

26	 Luhmann (Fn. 13) 157; ders. (Fn. 25) 757 ff. 
27	 Luhmann (Fn. 13) 157; ders. (Fn. 25) 100 ff. 
28	 Präziser gesprochen, stellt Kunst ihre Leistung den anderen Funktions-

systemen der Gesellschaft lediglich zur Verfügung. Für diese aber bedeu-
tet die Leistungserbringung durch Kunst zunächst nur Störung und Ir-
ritation. Die Funktionssysteme entscheiden selber, ob sie die Irritation 
überhaupt für die Produktion und Reproduktion systemspezifischer Kom-
munikation verwenden. So entscheidet etwa das massenmediale System 
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Kommunikationsaussichten zu öffnen.29 Im Beitrag «Wenn 
die Oper sich selbst zensiert» zeigte der Verfasser auf, dass 
die Enthauptungsszene Kommunikationsaussichten öffnet, 
indem sie Welt-Kontingenz aufzeigt und einen Diskurs u.a. 
darüber ermöglicht, wie weit Gottesgehorsam gehen darf.30

[Rz  21]  Fraglich ist, welche Konsequenzen es für die Gesell-
schaft als Ganzes hätte, wenn Kunst an einem so beschrie-
benen Operieren (und Funktionieren) gehindert würde und 
ihre Selbstreproduktion (Autopoiesis) nicht fortsetzen könnte. 
Oder wie Luhmann die Frage noch radikaler und direkter for-
muliert: «welche strukturellen Konsequenzen es hätte, wenn 
es keine Kunst gäbe.»31

[Rz  22]  Luhmann kann offensichtlich nicht widersprochen 
werden, wenn er behauptet, das Regenerieren von Kunst sei 
nur für die Kunst selbst autopoietisch notwendig.32 Ein para-
sitäres Verhältnis, wie es zwischen zwei sensibel aufeinan-
der ausgerichteten, strukturell gekoppelten Funktionssyste-
men besteht, kann gemäss Luhmann nicht bestehen: Andere 
Funktionssysteme benötigten die Leistung des Kunstsys-
tems nicht in einem Masse, dass im Sinne eines parasitä-
ren Verhältnisses hoch sensible Irritationsvoraussetzungen 
bestehen müssten, damit die Autopoiesis des entsprechen-
den Funktionssystems überhaupt weiter operieren könnte. 
Nur wenn dieses gegenseitige, parasitäre Verhältnis gege-
ben wäre, könnte man jedoch von strukturellen Kopplungen 
sprechen. Luhmann verneint solche strukturellen Abhängig-
keitsverhältnisse zwischen Kunstsystem und anderen Funk-
tionssystemen der Gesellschaft. Andere Funktionssysteme 
benötigten die Kunst nicht, um ihre je eigene Autopoiesis 
fortzusetzen. Luhmann nennt hier keine konkreten Beispiele 
sondern verweist darauf, dass das Makro-Kommunikations-
system Gesellschaft «nicht in dem Sinne auf Kunst angewie-
sen ist, dass es ohne Kunst seine Reproduktion nicht fort-
setzen könnte»33. Ein Beispiel im Sinne Luhmanns wäre an 
dieser Stelle wohl aber, dass das Wirtschaftssystem – um 
beispielhaft ein Funktionssystem des Makro-Kommunika-
tionssystems Gesellschaft zu nennen – nicht auf die Kunst 
angewiesen ist, um seine wirtschaftsspezifische Autopoiesis 
fortsetzen zu können. Aus dem Gesagten folgt, dass Luhmann 

selber – nach der Leitdifferenz Information/Nichtinformation –, ob eine Ir-
ritation informativ ist oder nicht (Niklas Luhmann, Die Realität der Massen-
medien, 3. Aufl., Wiesbaden 2004, 36 f.). Eine Informationsübertragung 
von System zu System ist nicht möglich. Informationserzeugung und In-
formationsverarbeitung erfolgen vielmehr innerhalb der Systemgrenzen 
der jeweiligen Funktionssysteme nach systemspezifischen Codes (S. 40 
f.). Dies zeigt auch, warum Politik, Wissenschaft oder Recht oft Mühe ha-
ben, ihre Themen den Massenmedien anzubieten und eine sachgemässe 
Aufnahme des Themas zu erwirken (S. 29). 

29	 Graber (Fn. 11) 130. 
30	 Steiner (Fn. 1) Rz. 56. 
31	 Luhmann (Fn. 23) 87; Hervorhebung durch den Verfasser. 
32	 Luhmann (Fn. 23) 87. 
33	 Luhmann (Fn. 23) 87. 

strukturelle Kopplungen zwischen Kunstsystem und anderen 
Funktionssystemen der Gesellschaft verneint.34

[Rz  23]  Folgte man konsequent und exklusiv den theore-
tischen Grundlagen Luhmanns, könnten die nachfolgenden 
Beobachtungen und Beschreibungen daher lediglich auf der 
Grundlage von Leistungserwartungen anderer Funktions-
systeme an das Kunstsystem erfolgen.35 Irritationsereignisse 
könnten weniger plausibel erklärt werden. Es ist folglich nach 
Möglichkeiten zu forschen, wie der vorliegend gewählte The-
orierahmen so erweitert werden könnte, dass dennoch – ent-
gegen der Auffassung Luhmanns – strukturelle Kopplungen 
zwischen Kunstsystem und anderen Funktionssystemen der 
Gesellschaft bestehen oder entstehen können.

[Rz  24]  Interessant und für die vorliegende Untersuchung 
hilfreich wäre es, wenn bestehende strukturelle Kopplungen 
zwischen Kunstsystem und massenmedialem System festge-
stellt werden könnten. Dies aus folgenden Gründen: Bei der 
Beschreibung der Funktion von Kunst und der Beurteilung 
des Kunstcharakters der Enthauptungsszene wurde im Bei-
trag «Wenn die Oper sich selbst zensiert» stark mit dem Kon-
trast Realität/Gegenrealität gearbeitet.36 Es zeigte sich, dass 
der Zuschauer im dort beschriebenen Prozess der Autorefle-
xivität die imaginäre Realität, die die Enthauptungsszene im 
Theater erzeugt, an seiner eigenen Realität spiegelt.37 Diese 
Realität kann jedoch nur eine vom massenmedialen System 
durch die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdre-
ferenz, orientiert an der Leitdifferenz (Code) von Information/
Nichtinformation, konstruierte Realität sein.38 Denn: «Was wir 
über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, 
wissen, wissen wir durch die Massenmedien.»39

[Rz  25]  Gelingt es, theoretisch zu erklären, dass die Kunst 
das massenmediale System irritieren kann und empirisch zu 
überprüfen, ob diese Irritation im massemedialen System zu 
einer Operation – zur Konstruktion von Realität – führt,40 ge-
lingt es der Kunst möglicherweise, in der Realität Kontingenz 
aufzuzeigen und so Kommunikationsaussichten für eine Dis-
kussion über ein gesellschaftskritisches Thema zu öffnen. 
Liesse sich auf diesem Wege das Potential der Kunst-Kom-
munikation zeigen und auf den Fall «Idomeneo» beziehen, 

34	 Luhmann (Fn. 23) 87. 
35	 Vgl. dazu die unten in Ziff. 4.3 alternativ gewählte Leitthese (Variante). 

Diese setzt keine strukturellen Kopplungen zwischen Kunstsystem und 
anderen Funktionssystemen der Gesellschaft voraus. Stattdessen wird 
auf die Tatsache abgestellt, dass andere Funktionssysteme an die spezi-
fische Funktion des Kunstsystems ihre je eigenen Leistungserwartungen 
stellen (vgl. Luhmann [Fn. 13] 156 f.). 

36	 Steiner (Fn. 1) Rz. 47 f. 
37	 Luhmann (Fn. 23) 229. Differenzierter zur Wirkung der sog. produktiven 

Ambiguität: Eco (Fn. 15) 146: Ambiguität sporne zur Interpretationsan-
strengung (Autoreflexivität) an. Zu Ambiguität und Autoreflexivität vgl. 
Graber (Fn. 11) 92 f. m.w.Hw. und ders. (Fn. 15) 98. 

38	 Luhmann (Fn. 28) 16 und 36. 
39	 Luhmann (Fn. 28) 9. 
40	 Zur Realitätskonstruktion durch die Medien vgl. Luhmann (Fn. 28) 16 ff. 
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wäre m.E. auch ein Grundstein gelegt für eine Legitimation 
der Enthauptungsszene und für den Versuch einer soziologi-
schen Grundlegung rechtlichen Entscheidens über Kunst.

[Rz  26]  Mit Blick auf einen so zu formulierenden Forschungs-
plan besteht zunächst folgendes Problem: Luhmann verneint 
strukturelle Kopplungen zwischen Kunst und Medien. Dies 
in radikaler Fortführung der oben akzeptierten Aussage, wo-
nach die Autopoiesis der Kunst nur für die Kunst notwendig 
ist; mit dem Hinweis darauf, dass Kunst zwar die Baustei-
ne für die sog. Trivialunterhaltung liefern könne, umgekehrt 
Kunst aber nicht von der Trivialisierung der Unterhaltung 
profitiere.41

4.2	 Themen als Struktur bildendes Moment

[Rz  27]  Während Luhmann strukturelle Kopplungen zwischen 
Medien und Kunst verneint, gibt es seiner Ansicht nach 
«deutliche strukturelle Kopplungen zwischen Mediensystem 
und politischem System»42: Über Themen, an denen Meldun-
gen über Einzelereignisse Anschluss finden.43 Bei solchen 
Einzelereignissen hätten dieselben Kommunikationen meist 
zugleich eine politische und eine massenmediale Relevanz:44 
«Meldungen in den Medien erfordern zumeist eine Reaktion 
im politischen System, die im Regelfalle als Kommentierung 
in den Medien wiedererscheint.»45

[Rz  28]  Themen treten als Struktur bildendes Moment ei-
nerseits im massenmedialen System, andererseits im po-
litischen System auf. Im massenmedialen System sorgen 
Themen dafür, «dass die Massenmedien trotz ihrer opera-
tiven Schliessung nicht abheben, nicht aus der Gesellschaft 
ausscheren».46 Themen sind dort «unumgängliche Erforder-
nisse der Kommunikation»47. Das politische System findet an 
Themen einen strukturellen Kopplungspunkt, wo versucht 
werden kann, Medien so zu irritieren, dass «etwas Neues»48 
im massenmedialen System als Information aufgefasst und 
verarbeitet wird.49

[Rz  29]  Ähnliche strukturelle Kopplungen wie im Verhältnis 
zwischen Medien und Politik stellt Luhmann zwischen Medi-
en und Sport fest.50 Weitere Themenbereiche, wie Kunst, 
Wissenschaft und Recht, hält er hingegen für «eher margi-
nal betroffen».51 Hinsichtlich der vorliegend angestrebten 
Feststellung struktureller Kopplungen zwischen Medien und 

41	 Luhmann (Fn. 28) 123 f. 
42	 Luhmann (Fn. 28) 124, vgl. S. 125. 
43	 Luhmann (Fn. 28) 29, vgl. S. 124 f. 
44	 Luhmann (Fn. 28) 124. 
45	 Luhmann (Fn. 28) 124. 
46	 Luhmann (Fn. 28) 28; vgl. ders. (Fn. 8) 213 ff. und 267 ff. 
47	 Luhmann (Fn. 28) 28; vgl. ders. (Fn. 8) 213 ff. und 267 ff. 
48	 Luhmann (Fn. 28) 44. 
49	 Vgl. Luhmann (Fn. 28) 29, 44 und 124. 
50	 Luhmann (Fn. 28) 125. 
51	 Luhmann (Fn. 28) 125. 

Kunst könnte indes an die Überlegungen Luhmanns zu Me-
dien und Sport angeknüpft und die Beobachtung Grabers 
hinzugezogen werden, wonach – über das Kunstsponso-
ring – strukturelle Kopplungen zwischen Wirtschaftssystem 
und Kunstsystem bestehen. Dies in dem Sinne, dass Unter-
nehmen ihr Sponsoring nicht mehr (nur) auf den Sport aus-
richten, sondern vermehrt auf Kunstsponsoring setzen. Das 
Kunstsponsoring werde so zu einer eigenständigen Form der 
Unternehmenskommunikation.52 Ergänzt man die Überle-
gungen Luhmanns zu Medien und Sport mit den Forschungs-
ergebnissen Grabers zu Kunst und Sport,53 wäre möglicher-
weise eine allmähliche Entwicklung struktureller Kopplungen 
zwischen Kunst und Medien erkennbar.

[Rz  30]  Ändert sich die Bedeutung der Kunst für die Wirt-
schaft, ändern sich auch die Leistungserwartungen des Wirt-
schaftssystems an das Kunstsystem. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass sich das Kunstsystem strukturell auf 
diese Leistungserwartungen einstellt und ähnliche Leistun-
gen erbringt, wie es der Sport tut. Erbringt die Kunst ähnliche 
Leistungen wie der Sport, kann die Kunst diese Leistungen 
auch den Medien anbieten. Wird weiter davon ausgegangen, 
dass die veränderte Kommunikation des Wirtschaftssystems 
das massenmediale System irritiert, werden die Medien die 
veränderte Relevanz der Kunst feststellen und – ebenso wie 
die Wirtschaft – veränderte Leistungserwartungen an die 
Kunst stellen. So könnten m.E. evolutionär ähnliche struktu-
relle Kopplungen, wie sie zwischen Medien und Sport beste-
hen, auch zwischen Medien und Kunst entstehen.

[Rz  31]  Ein mögliches Struktur bildendes Kopplungsele-
ment zwischen Medien und Kunst wäre m.E. – wie schon 
zwischen Politik und Medien – das Thema.54 Empirisch über-
prüfen lässt sich die Annahme am Thema des internationa-
len Terrorismus. Der Krieg gegen den Terrorismus, wie das 
nach dem 11. September 2001 von der US-amerikanischen 
Regierung lancierte Schlagwort lautet, startete in den Mas-
senmedien eine eigentliche «Themenkarriere»55. Teil dieser 
Themenkarriere sind zum einen die vorliegend diskutierte 
Berliner Opernabsetzung und zum andern weitere, im Jahre 

52	 Graber (Fn. 11) 150, eingehend S. 140 ff. 
53	 Zur Gegenüberstellung (Bestand struktureller Kopplungen) Medien und 

Sport siehe Luhmann (Fn. 28) 125. Zum Vergleich Kunst und Sport siehe 
Graber (Fn. 11) 150, dort differenzierter und zum Teil weiter gefasst unter 
Verwendung des Begriffs «Kultur». Zur Abgrenzung zwischen Kunst und 
Kultur siehe Graber (Fn. 11) 115 und ders., Handel und Kultur im Audiovi-
sionsrecht der WTO, Bern 2003, 12 ff. 

54	 Alternativ sei hier mit Blick auf weiter führende Forschung vorgeschlagen, 
zu überprüfen, ob allenfalls auch der von den Medien wiederholt gesuchte 
Skandal Struktur bildendes Element sein könnte. 

55	 Luhmann (Fn. 28) 28; vgl. dazu Rudolf Stichweh, der die Terroranschläge auf 
das World Trade Center als «Weltereignis» beschreibt: Rudolf Stichweh, 
Der 11. September 2001 und seine Folgen für die Entwicklung der Weltge-
sellschaft: Zur Genese des terroristischen Weltereignisses, in: Thorsten 
Bonaker/Christoph Weller (Hrsg.), Konflikte der Weltgesellschaft. Akteure 
– Strukturen – Dynamiken, Frankfurt a. M. 2006, 279-292, 284 f. 
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2006 aufgetretene Konflikte zwischen künstlerischen Äusse-
rungen und den darauf folgenden Reaktionen fundamental 
islamischer Kreise. Genannt sei an dieser Stelle insb. der 
Karikaturenstreit56.

[Rz  32]  M.E. versuchte das Kunstsystem, mit der 
Neuenfels'schen Inszenierung des «Idomeneo» an die-
se Themenkarriere anzuknüpfen und den Medien «etwas 
Neues»57 zu bieten. Medien sollten irritiert und angespornt58 
werden, die Themenkarriere von Karikaturenstreit und Krieg 
gegen den Terrorismus fortzuführen und weitere massen-
mediale Operationen zu produzieren – (neue) Realität zu 
konstruieren.59 Thematisiert werden sollten nun auch die Le-
gitimation von Gewalt durch Religion und die Grenzen des 
Gottesgehorsams. Dies, um für die Gesellschaft als Ganzes 
die Funktion zu erfüllen, neue Kommunikationsaussichten zu 
öffnen; aber auch, um den Leistungserwartungen anderer 
Funktionssysteme der Gesellschaft zu entsprechen.60 Für 
das massenmediale System war das Ereignis zwar nur ein 
weiterer Reproduktionsschritt in der Themenkarriere des er-
wähnten Themas, aber die Irritation durch das Kunstsystem 
war m.E. für diese Reproduktion, für die massenmediale Au-
topoiesis, notwendig. Ob dieses Irritationsereignis tatsächlich 
dank struktureller Kopplungen zwischen Kunst und Medien 
möglich war, müsste weiter erforscht werden. Die vorliegend 
(ex post) vorgenommenen explorativen Beobachtungen 
und Beschreibungen sowie die aufgezeigten theoretischen 
Grundlagen seien als Forschungsleitlinien empfohlen.61

56	 Vgl. zum Karikaturenstreit statt vieler: John Hansen/Kim Hundevadt, Die 
Wahrheit unterm Strich, in: Weltwoche Nr. 22/06, 42-47. 

57	 Luhmann (Fn. 28) 44. 
58	 Zum Begriff der Anspornung (zur Interpretationsanstrengung) mit Blick 

auf den Zusammenhang von Ambiguität und Autoreflexivität vgl. Eco (Fn. 
15) 146. 

59	 Zur Realität als Konstruktion massenmedialer Kommunikation vgl. Luh-
mann (Fn. 28) 16, ad Fn. 7 u.a. m.Hw. auf Arbeiten der Konstruktivisten 
Herrmann Boveter, Siegfried Weischenberg und Ulrich Saxer. 

60	 Zum Verhältnis von Funktion und Leistungserwartungen vgl. Luhmann (Fn. 
13) 156 f. 

61	 M.E. könnten strukturelle Kopplungen folgendermassen beobachtet und 
beschrieben werden: Struktur bildendes Moment wäre – wie erwähnt – 
das Thema (oder allenfalls das alternativ vorgeschlagene Moment des 
Skandals). Die Notwendigkeit, hoch sensible, permanente Irritationsmög-
lichkeiten vorzusehen und sich strukturell auf die jeweilige Systemleis-
tung des anderen Funktionssystems einzulassen, könnte m.E. darin lie-
gen, dass Kunst auf Realität angewiesen ist, um überhaupt Gegenrealität 
produzieren zu können. Realität jedoch wird, wie erwähnt, nur im massen-
medialen System produziert und reproduziert. Umgekehrt beziehen die 
Medien nicht nur aus Politik und Wirtschaft, sondern gerade auch aus 
Kunst Irritationen, die etwas Neues bieten, was sie für weitere Operati-
onen nach der Leitdifferenz von Information/Nichtinformation – für die 
Autopoiesis des massenmedialen Systems – benötigen. Liesse sich die-
se These erhärten, bestünden strukturelle Kopplungen von Kunst und 
Medien. 

4.3	 Interferenzen infolge Leistungserwartungen der 
Medien an die Kunst

[Rz  33]  Sollte sich bei der empirischen Überprüfung der 
empfohlenen theoretischen Grundlagen jedoch zeigen, dass 
– entgegen der vorliegend mit Graber geteilten Auffassung, 
sondern den Feststellungen Luhmanns folgend62 – zwischen 
Kunst und anderen Funktionssystemen keine parasitäre, 
hoch spezialisierte und sensible Beziehungen bestehen 
und somit auch keine strukturellen Kopplungen feststellbar 
wären, so sei (alternativ) folgende These zur Überprüfung 
vorgeschlagen:

[Rz  34]  An die Funktion des Kunstsystems, Kommunikati-
onsaussichten zu öffnen und Kontingenz aufzuzeigen, knüp-
fen andere Funktionssysteme andersartige Leistungserwar-
tungen an63 – auch das massenmediale System. Wenn das 
Kunstsystem operieren und seine Funktion erfüllen kann, 
wird (Welt-)Kontingenz aufgezeigt. Folglich wirkt Kunst-Kom-
munikation als Faszilitator für die Erzeugung massenmedia-
ler Kommunikation, für die Konstruktion (neuer) Realität.64

[Rz  35]  Behauptet wird nicht (wie schon im Zusammenhang 
der Überlegungen zu möglicherweise feststellbaren struktu-
rellen Kopplungen), dass das Kunstsystem direkt steuernd 
auf das massenmediale System und dessen Funktionswei-
se einwirken kann. Das massenmediale System entscheidet 
stets selber, nach seiner eigenen Leitdifferenz Information/
Nichtinformation, was es für informativ hält und was nicht.65 
Dennoch knüpfen Medien an die Funktion des Kunstsys-
tems je eigene Leistungserwartungen an: Medien beziehen 
nicht nur aus Politik, Wirtschaft und Sport, sondern auch aus 
Kunst Irritationen, die «etwas Neues»66 bieten. Diese Irritati-
onen benötigen Medien, um weitere medienspezifische Ope-
rationen nach der Leitdifferenz Information/Nichtinformation 
produzieren und reproduzieren zu können.67 Ob jedoch ein 
bestimmtes Kunstereignis, eine bestimmte Kunst-Kommu-
nikation in der Autopoiesis des massenmedialen Systems 
verarbeitet wird, entscheiden alleine die Medien. Sie haben 
aufgrund der operativen Geschlossenheit des massenmedi-
alen Systems die Freiheit, etwas als Information anzusehen 
oder nicht – für informativ zu halten oder nicht.68

[Rz  36]  Luhmann hält die Themenbereiche Kunst, 

62	 Graber (Fn. 11) 150 stellt strukturelle Kopplungen zwischen Kunstsystem 
und anderen Funktionssystemen (dort das Wirtschaftssystem) fest. Luh-
mann (Fn. 23) 87 verneint den Bestand und die Notwendigkeit struktureller 
Kopplungen zwischen Kunstsystem und anderen Funktionssystemen der 
Gesellschaft. 

63	 Vgl. Luhmann (Fn. 13) 156 f. 
64	 Zur Realitätskonstruktion durch Medien vgl. Luhmann (Fn. 28) 16 ff. 
65	 Luhmann (Fn. 28) 36 f.; vgl. dazu oben Ziff. 4.2. 
66	 Luhmann (Fn. 28) 44. 
67	 Wenn nicht als Phänomen struktureller Kopplungen, dann immerhin mit 

Bezug auf Irritierbarkeit im Einzelfall wohl gl.M. Luhmann (Fn. 28) 29 und 
125. 

68	 Luhmann (Fn. 28) 36 f. 
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Wissenschaft und Recht – im Gegensatz zu Politik und Sport 
– als «eher marginal»69 durch die Medien betroffen. Dennoch 
bestehe ein gewisses Irritationspotential namentlich zwischen 
Medien und Recht (wenn auch nicht eine hoch sensible und 
permanente Irritationsmöglichkeit im Sinne einer strukturel-
len Kopplung70). Dies in Einzelfällen, in denen Medien das 
Recht durch Vorwegverurteilung stören und irritieren und auf 
diesem Weg die juristische Meinungsbildung in Gerichtsver-
fahren zu beeinflussen vermögen.71

[Rz  37]  Ähnliche Einzelfallirritationen wie die vorangehend 
erwähnten Interferenzen von Medien und Recht waren m.E. 
auch im Fall «Idomeneo» zu beobachten. Selbst wenn zwi-
schen Kunst und anderen Funktionssystemen keine struk-
turellen Kopplungen in dem Sinne feststellbar wären, dass 
hoch spezialisierte, hoch sensible und parasitäre Irritierbar-
keitsverhältnisse bestünden, könnte folglich dennoch davon 
ausgegangen werden, dass andere Funktionssysteme an die 
Kunst ihre je eigenen Leistungserwartungen stellen und die-
se für die Operation ihrer Autopoiesis voraussetzen.72

[Rz  38]  Folglich liessen sich die oben (Ziff. 4.1 und 4.2) 
beobachteten und beschriebenen Interferenzen von Kunst 
und Medien auch auf der Grundlage der in dieser Variante 
(Ziff. 4.3) alternativ gewählten Leithypothese diskutieren. Sie 
wären jedoch nicht im Sinne der ersten These als Resultat 
struktureller Kopplungen, sondern – im Sinne der als Vari-
ante vorgeschlagenen These – als Resultat davon zu se-
hen, dass Medien an die Funktion der Kunst ihre je eigenen 
Leistungserwartungen anknüpfen und in Fällen von Einzel-
fallirritation Kunstereignisse als informativ beurteilen (oder 
nicht). Schliesslich würde die Kunst-Kommunikation im Fall 
«Idomeneo» auch in dieser abgeschwächten – nicht anhand 
struktureller Kopplungen, sondern gestützt auf Leistungser-
wartungen untersuchten – Variante in der Autopoiesis des 
Mediensystems zu (neuer) Realitätskonstruktion verarbeitet.

5.	 Interferenzen von Medien und Politik
[Rz  39]  Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Luh-
mann zwischen Medien und Politik «deutliche strukturelle 
Kopplungen»73 feststellt. Nachfolgend (im Sinne einer The-
se) einige Beobachtungen und Beschreibungen, die (ex post) 
explorativ feststellbar und beobachtbar sind, deren Kausalität 
jedoch (aus systemtheoretischer Sicht) auch an dieser Stelle 
(ebenso wie bei den oben beobachteten Interferenzen von 
Kunst und Medien) nur vermutet, nicht aber als erwiesen be-
trachtet wird:74

69	 Luhmann (Fn. 28) 125. 
70	 Vgl. dazu oben Ziff. 4.1 und 4.2. 
71	 Luhmann (Fn. 28) 125. 
72	 Vgl. Luhmann (Fn. 13) 156 ff. und ders. (Fn. 25) 757 ff. 
73	 Luhmann (Fn. 28) 124; vgl. Ziff. 4.2 des vorliegenden Beitrags. 
74	 Da jedes operationell geschlossene Funktionssystem nach seiner eigenen 

Leitdifferenz entscheidet, Irritation in systemspezifische Kommunikation 

[Rz  40]  Die Erwähnung der Berliner Opernabsetzung in 
den Massenmedien provozierte im politischen System zahl-
reiche Reaktionen, die in den Medien als Kommentierungen 
erschienen: Vertreter der CDU/CSU priesen die Kunstfreiheit 
und profilierten sich gegenüber der SPD. Diese politische 
Kommunikation war beobachtbar als Machtkommunikati-
on über die Bestärkung des institutionellen Charakters der 
Kunstfreiheit – als Kommunikation über kollektiv bindendes 
Entscheiden75, als Operation, orientiert an der politikspezifi-
schen Leitdifferenz von Regierung/Opposition.76

6.	 Interferenzen von Medien und Religion
[Rz  41]  Ähnliche Reaktionen waren im Rahmen einer sog. 
Islamkonferenz77 zu beobachten, die kurz nach der Opernab-
setzung stattfand. Infolge einer Beobachtung der Kommuni-
kationen anlässlich der Islamkonferenz sei folgende These 
zur Überprüfung empfohlen:

[Rz  42]  Kunst-Kommunikation irritierte im Fall «Idomeneo» 
nicht nur Medien und Politik, sondern auch das Religionssys-
tem. Kunst-Kommunikation löste im Religionssystem neue 
Operationen aus – religionsspezifische Kommunikation, pro-
duziert nach der Leitdifferenz Immanenz/Transzendenz.78

[Rz  43]  Es ist unwahrscheinlich, dass es sich bei diesen (ex 
post) explorativ beobachtbaren Ereignissen und Zusammen-
hängen um ein Phänomen struktureller Kopplung zwischen 
Medien und Religion handelt.79 Als Ergebnis infolge einer an 

zu überführen oder nicht, sind Kausalzurechnungen theoretisch unwahr-
scheinlich (vgl. Luhmann [Fn. 13] 442 f.): «Das System selbst registriert Ir-
ritation (…) nur am Bildschirm der eigenen Strukturen» (Luhmann [Fn. 13] 
443). 

75	 Vgl. dazu die Überlegungen zur Funktion der Politik bei Niklas Luhmann, Die 
Politik der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2002, 84. 

76	 Luhmann (Fn. 75) 99 f. Die Auseinandersetzung erfolgte zwischen der sich 
profilierenden Partei, der CDU/CSU, und der SPD. Letzterer gehört Innen-
senator Körting an, der, wie in der Fallstudie «Wenn die Oper sich selbst 
zensiert» aufgrund von Medienberichten angenommen wird, massgeblich 
an der Absetzung der Oper beteiligt war (Sascha Buchbinder, Die deutschen 
Muslime möchten in die Oper, in: Tages-Anzeiger vom 28. September 
2006, 53; Heinrich Wefing, Idomeneo-Absetzung, Nur Mut!, in: F.A.Z. vom 
29. September 2006, Nr. 227, 38; Frankfurter Allgemeine, Islamkonferenz. 
Schäuble wünscht sich «deutsche Muslime», in: F.A.Z. vom 27. September 
2006, Nr. 225, 1). 

77	 Frankfurter Allgemeine (Fn. 76) 1; Peter Carstens, Islamkonferenz will «Ido-
meneo» besuchen. Schäuble: Ein wirklich guter Auftakt/Berlin bemüht 
sich um die Inszenierung, in: F.A.Z. vom 28. September 2006, Nr. 226/39 
D, 1 f.; Eric Gujer, Berlin sucht den Dialog mit den Muslimen. Islam-Konfe-
renz des deutschen Innenministers Schäuble, in: NZZ vom 28. September 
2006, Nr. 225, 1. 

78	 Vgl. dazu die Überlegungen zur Funktion der Religion bei Niklas Luhmann, 
Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2002, 118. 

79	 Gem. Luhmann finden alle Funktionssysteme «in ihrer Funktion selbst den 
Sinn ihres Beitrags zur Autopoiesis der Gesellschaft. Sie benötigen dafür 
keine Religion» (Luhmann [Fn. 78] 125; Hervorhebung im Original). Zwar 
gäbe es in der Gesellschaft durchaus Religion, Religion aber sei in der 
modernen Gesellschaft «nicht mehr eine notwendige Vermittlungsins-
tanz (…), die die Beziehung aller gesellschaftlichen Aktivitäten zu einem 
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die massenmediale Funktion anschliessenden Leistungser-
wartung des Religionssystems sei die These aber dennoch 
zur Überprüfung empfohlen.

[Rz  44]  Die Beobachtung religionsspezifischer Kommunika-
tionen ist i.c. umso erstaunlicher, als in Religionen in Bezug 
auf bestimmte Ansprüche oft gar keine Kompromisse mehr 
möglich sind.80 Tabus81 und Dogmen schliessen Kommuni-
kationsaussichten: Wenn keine Kompromisse mehr möglich 
sind, bestehen auch keine Wahlmöglichkeiten; nichts ist mehr 
kontingent. Ohne Kontingenz und ohne Wahlmöglichkeiten 
fehlen die Voraussetzungen für die Selektionsprozesse der 
Kommunikation.82 Hier kann das Kunstsystem Besonderes 
leisten, Kontingenz aufzeigen und so neue Kommunikations-
aussichten öffnen. Geschieht dies nicht, ist Gewalt nicht fern. 
Gewalt verunmöglicht doppelte Kontingenz, verunmöglicht 
Selektionen, verunmöglicht Kommunikation.83 Zu Recht stellt 

Gesamtsinn herstellt» (Luhmann [Fn. 78] 125). Es ist daher davon auszuge-
hen, dass zwischen Religionssystem und anderen Funktionssystemen der 
modernen Gesellschaft keine strukturelle Kopplungen bestehen. Andere 
Annahmen gelten möglicherweise für Gesellschaften, in denen die funk-
tionale Differenzierung insb. von Religionssystem und politischem Sys-
tem noch nicht soweit fortgeschritten ist, wie in westlichen, modernen 
Gesellschaften. Der Bestand unterschiedlicher Religionen ist indes nicht 
das Resultat funktionaler, sondern segmentärer Differenzierung (Luhmann 
[Fn. 78] 120). Fundamental religiöse Bewegungen (z.B. Teile des Islam) 
«lassen sich nicht eindeutig dem einen oder dem andern Funktionssys-
tem zuordnen» (Luhmann [Fn. 78] 224 m.Hw. auf islamische Bewegungen). 
Als segmentär differenzierte Religion ist der Islam Teil des globalen Re-
ligionssystems. Religionskommunikation findet weltweit ihre Adressa-
ten (vgl. Stichweh [Fn. 55] 279). Auch Kommunikationen über islamische 
Inhalte folgen daher den Voraussetzungen funktionaler Differenzierung. 
Fundamental islamische Bewegungen agieren nicht gegen die Gesell-
schaft, sondern kommunizieren in der Gesellschaft. Folglich ist die These 
einer Leistungserwartung des Religionssystems an das massenmediale 
System auch für religionsspezifische Kommunikationen mit islamischem 
Inhalt nicht abwegig. 

80	 Stichweh (Fn. 55) 286. 
81	 Zum Tabu der Machtfrage in den Religionsgemeinschaften: Loretan (Fn. 

18) 53 f. Grund dafür sei das den Religionsgemeinschaften durch die Re-
ligionsfreiheit gewährte Selbstbestimmungsrecht (Loretan [Fn. 18] 54). 
Als Beispiel thematisiert Loretan die Stellung der Frau in den Religionsge-
meinschaften und das Tabu, sie zu gewissen Ämtern (v.a. Priesteramt) zu-
zulassen ([Fn. 18] 55). An diesem Tabu zeigt Loretan auf, «wie Religions-
gemeinschaften bis heute die Frage der Menschenrechte ihrer Mitglieder 
mit Traditionsargumenten verdrängen wollen» ([Fn. 18] 57). 

82	 Für das Zustandekommen jeglicher Kommunikation innerhalb funktional 
differenzierter Sozialsysteme sind die Selektionen Information, Mitteilung 
und Verstehen konstitutiv (Luhmann, [Fn. 8] 191 ff.; vgl. ders. [Fn. 13] 383). 
Kontingenz ist dabei die Grundvoraussetzung, dass überhaupt eine Selek-
tion stattfinden kann. Damit wird auch klar, warum die Kunst, wenn sie 
Kontingenz aufzuzeigen vermag, Kommunikationsaussichten öffnet: Kon-
tingenz und Kommunikation bedingen einander wechselseitig. 

83	 Gem. Niklas Luhmann, Macht, 2. Aufl., Stuttgart 1988, 9, ist physische Ge-
walt eine Form des Zwangs. Der Gezwungene wird dazu gedrängt, «etwas 
konkret genau Bestimmtes zu tun». Dabei werden die Wahlmöglichkeiten 
des Gezwungenen auf Null reduziert ([Fn. 83] 9). Selektion ist aufgrund 
fehlender Wahlmöglichkeiten, aufgrund fehlender Kontingenz nicht mehr 
möglich. Fehlt Kontingenz, fehlen Wahlmöglichkeiten, kann gar keine Kom-
munikation zustande kommen ([Fn. 83] 8); vgl. dazu die Unterscheidung 

Rudolf Stichweh fest, dass Religion «in der Gegenwart das 
dominante Medium der Legitimation von Gewalt ist»; dies mit 
dem Verweis darauf, «dass Religion das einzige Vokabular 
bietet, das fast in jeder Religion und Weltreligion so formuliert 
werden kann, dass in Bezug auf bestimmte Ansprüche keine 
Kompromisse mehr möglich sind».84

[Rz  45]  Folglich konnte die Kunst im Fall «Idomeneo», so die 
für diesen Abschnitt abschliessende These, nicht nur eine 
wichtige Funktion erfüllen, sondern hatte auch das Potential, 
eine wichtige Leistung zu erbringen: Sie öffnete Kommuni-
kationsaussichten und zeigte Kontingenz auf, wo aufgrund 
religiöser Dogmen und Tabus Kommunikationsaussichten 
verschlossen sind – wo Kontingenz verunmöglicht wird.

7.	 Fazit – Schlussbemerkung – Vorbehalt 
betreffend Kausalzurechnungen

[Rz  46]  Unser Bewusstseinssystem ist so konstituiert, dass 
wir hinter den hier ex post beobachteten und beschriebenen 
Kommunikationen natürlicherweise Kausalitäten vermuten. 
Es ging hier jedoch nur darum, zu beschreiben, wie soziale 
Systeme einander beobachten und im Fall «Idomeneo» mög-
licherweise irritiert haben. Die beschriebenen Interferenzen 
können, müssen aber nicht, in der hier explorativ beschriebe-
nen Weise aufgetreten sein. Gemäss Luhmann ist es gerade 
eine entscheidende Konsequenz operationeller Geschlos-
senheit funktional differenzierter Sozialsysteme, dass jedes 
System «durch seine eigenen Strukturen determiniert ist»85 
und seine Autopoiesis nur anhand eigener Operationen – 
orientiert an der je eigenen Leitdifferenz (Code) – fortsetzt: 
«Umweltereignisse [können] (…) nicht als &sbquo;Inputs' 
in das System eingreifen, auch nicht im Bereich strukturel-
ler Kopplungen. Oder anders gesagt: Das System ist keine 
Transformationsfunktion, die Inputs auf immer gleiche Weise 
in Outputs transformiert (…). Im System selbst können struk-
turelle Kopplungen also nur Irritationen, Überraschungen, 
Störungen auslösen.»86

[Rz  47]  Es wurde mit Blick auf die Interferenzen von Kunst 
und Medien stets darauf hingewiesen, dass alleine die Medi-
en über Information/Nichtinformation entscheiden – darüber 
also, ob vom Kunstsystem ausgehende Irritationen überhaupt 
massenmediale Kommunikationen auslösen oder nicht.87 Die 
(ex post) explorativ festgestellte Tatsache, dass die Abset-
zung der Oper in den Medien weltweit Erwähnung fand, dass 
(vermutungsweise) diese Erwähnung im politischen System 
Reaktionen auslöste und dass religionsspezifische Kom-
munikationen beobachtbar waren, lässt m.E. aber dennoch 
das Potential erahnen, welches das Kunstsystem im Fall 

zwischen Macht und physischer Gewalt bei [Fn. 83] 60 ff. 
84	 Stichweh (Fn. 55) 286. 
85	 Luhmann (Fn. 13) 442. 
86	 Luhmann (Fn. 13) 442. 
87	 Luhmann (Fn. 28) 36 f. 
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«Idomeneo» der Gesellschaft als Leistung anbieten konnte. 
Kunst hatte schliesslich tatsächlich erreicht, was die Essenz 
ihrer Funktion ist – sie öffnete Kommunikationsaussichten.

[Rz  48]  Ironischerweise bedurfte es sogar der Absetzung 
der Oper, damit andere Funktionssysteme an die Funktion 
des Kunstsystems ihre je eigenen Leistungserwartungen 
anknüpfen und durch Kunst-Kommunikation zur Fortführung 
der eigenen Autopoiesis (z.B. Fortführung der Realitätskon-
struktion durch die Medien über die Themenkarriere zum 
Krieg gegen den Terror und zum Karikaturenstreit innerhalb 
des massenmedialen Systems) irritiert werden konnten. Das 
Kunstsystem beobachtete dabei den ganzen Prozess von 
der Konzeption der Inszenierung über die Rollenverteilung, 
die Proben bis hin zur Absetzung und den Reaktionen darauf 
in Medien, Politik und Religion als kunstspezifische Kommu-
nikation. Dies alles gehörte zur Autopoiesis der Kunst und 
war Teil eines Gesamtkunstwerkes.88

III.	 Zusammenfassung – Schlussbemer-
kungen – Forschungsthesen

[Rz  49]  Rund um die Absetzung der Mozart-Oper «Idome-
neo» an der Deutschen Oper Berlin warfen Medien, Politik, 
Religion und Kunst eine Reihe von Fragen auf. Eine gesell-
schafts- und religionskritische Diskussion kam zustande. Die 
Neuenfels'sche Inszenierung der Mozart-Oper «Idomeneo» 
hatte den Effekt, den sich die Gesellschaft von der Kunst er-
hofft. Ironischerweise brauchte es die Absetzung der Oper, 
damit überhaupt eine Diskussion zustande kommen konnte, 
wie sie vorliegend explorativ beobachtet und beschrieben 
wurde. Einige der aufgeworfenen Fragen wurden im Rahmen 
des Beitrags «Wenn die Oper sich selbst zensiert» beant-
wortet.89 Andere mussten offen bleiben. Einige dieser offe-
nen Fragen konnten immerhin im Rahmen des vorliegenden 
Versuchs einer soziologischen Grundlegung rechtlichen Ent-
scheidens über Kunst diskutiert werden. Andere seien den 
künftigen Untersuchungen und der fortlaufenden Diskussion 
überlassen.

[Rz  50]  Der vorliegende Beitrag erhebt keinen Anspruch 
auf eine abschliessende Stellungnahme. Vielmehr seien im 
Sinne eines Forschungsplans (Projektvorschlag) Thesen 
genannt, aufgrund deren nun weitere Samples erhoben und 
die vorliegenden theoretischen und empirischen Grundlagen 
ergänzt, konkretisiert und vertieft werden können. Auf die-
sem Weg liesse sich m.E. erforschen, wie künftig in ähnlich 
gelagerten Fällen vorzugehen wäre und ob es hierzu allen-
falls neue regulative Massnahmen bräuchte. Mit Blick auf 

88	 Vgl. dazu den Hinweis auf den Fall des Sprayers von Zürich als Beispiel für 
die Autopoiesis der Kunst bei Graber (Fn. 15) 96 und ders. (Fn. 11) 80. 

89	 Es sei diesbezüglich auf die Schlussfolgerungen im Anschluss der Erwä-
gungen zum Bühnenarbeitsrecht (Steiner [Fn. 1] Rz. 70) und zur Rechtsstel-
lung gegenüber dem Kanton Luzern (Steiner [Fn. 1] Rz. 93) verwiesen. 

die Durchführung eines auf diesem Wege vorgeschlagenen 
Forschungsprojekts werden die zentralen Thesen im Folgen-
den zusammenfassend aufgelistet. Die Thesen seien (auch) 
dem praktisch tätigen Juristen als soziologische Grundlagen 
rechtlichen Entscheidens über Kunst empfohlen.

Da im Rahmen des vorgeschlagenen Projekts 1.	
Kommunikationen statt Menschen im Zentrum der 
Betrachtung stehen, lassen sich Fragen rund um 
die Opernabsetzung auf der Abstraktionsebene der 
soziologischen Systemtheorie Luhmann'scher Prägung 
weitgehend losgelöst von individueller Verantwor-
tungszurechnung und Wertungen beobachten und 
beschreiben.

Kunst-Kommunikation wirkte im Fall der Berliner 2.	
Opernabsetzung als Fazilitator zur Erzeugung von 
Kommunikation: Sie öffnete zunächst im massen-
medialen System und anschliessend im politischen 
System und im Religionssystem Kommunikationsaus-
sichten. Diese Leistung erfolgte entweder aufgrund 
bestehender struktureller Kopplungen oder infolge 
Leistungserwartungen anderer Funktionssysteme an 
das Kunstsystem.

Die Kunst erfüllte im Fall der Berliner Opernabsetzung 3.	
nicht nur eine wichtige Funktion, sondern hatte auch 
das Potential, den Leistungserwartungen anderer 
Funktionssysteme zu entsprechen: Sie öffnete 
Kommunikationsaussichten und zeigte Kontingenz 
auf, wo aufgrund religiöser Dogmen und Tabus 
Kommunikationsaussichten verschlossen sind – wo 
Kontingenz verunmöglicht wird.
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